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REDAKTIONSSCHLUSS
Der Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe am 24.6.2026 
ist am Montag, 22.6.2026 um 8:00 Uhr.

Verspätet eingehende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anzeigenschluss ist am Montag um 14:00 Uhr.

Wir weisen darauf hin, dass sich die Termine an Feierta-
gen oder in vergleichbaren Fällen ändern können. Bitte 
beachten Sie hierzu die aktuellen Mitteilungen der Ge-
meinde.

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Biederbach

Verantwortlich für den redaktionellen und amtlichen Teil:
Bürgermeister Rafael Mathis oder die/der von ihm Beauftragte.

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilungen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende des jeweiligen Vereins.

Für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Tel. 07771 9317-11,Fax 07771 9317-40, 
anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Gemeindeverwaltung
Biederbach
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
Zentrale Tel.: 07682/9116-0
Fax: 07682/9116-16
gemeinde@biederbach.de
www.biederbach.de

Öff nungszeiten:
Montag-Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr

Sprechzeiten sowie Termine nach Absprache sind auch au-
ßerhalb dieser Zeiten möglich. Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem 
Besuch im Rathaus einen Termin per Telefon oder per E-Mail 
bei der jeweiligen Sachbearbeiterin, um längere Wartezeiten zu 
vermeiden und bei Vertretungen besser koordinieren zu können. 

Ansprechpartner:
Bürgermeister Rafael Mathis  07682 9116 0
gemeinde@biederbach.de

Bürgerbüro Sabine Herr   07682 9116 17
herr@biederbach.de

Hauptamt/Standesamt Nadine Weis  07682 9116 11
weis@biederbach.de

Rechnungsamt Petra Schneider   07682 9116 13
schneider@biederbach.de

Gemeindekasse Petra Thoma   07682 9116 12
thoma@biederbach.de

Bauhofl eiter Markus Allgaier   07682 9116 60
bauhof@biederbach.de

Notdienst – Wasserversorgung  07682 9116 60

Notdienst für Strom – Netze BW:   0800 36294770
netze-bw.de/stoerungsmeldung

Weitere Infos:

www.biederbach.de

Notfallnummern
Europaweite Notrufnummer  112

Polizei  110

Feuerwehr und Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Krankentransporte 19222

Gift-Notrufzentrale 0761/19240

Zahnärztlicher Notfalldienst 01801 116 116

DRK-Rettungsdienst/Krankentransport  19 222

Apotheken-Notdienst
Den tagesaktuellen Notdienst fi nden Sie unter: 
https://www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html

Müllabfuhr
Donnerstag, 11.06.2026 Gelber Sack 

Montag, 22.06.2026 Graue Tonne 

Donnerstag, 25.06.2026 Gelber Sack

Montag, 29.06.2026 Blaue Tonne 

Samstag, 03.07.202  Blaue Tonne (Ortsteil Frischnau, 
Mersberg, Uhlsbach usw.) 
- Änderung!

Öff nungszeiten 
Grünschnittplatz Elzach
Mittwoch: 16.00 – 19.00 Uhr

Freitag: 13.00 – 17.00 Uhr

Samstag: 09.00 – 14.00 Uhr

Öff nungszeiten 
Recyclinghof Elzach
Freitag: 13.00 – 17.00 Uhr

Samstag: 09.00 – 13.00 Uhr
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Sommerzeit - Das Zurückschneiden 
von Hecken, Gebüsch und Bäumen 
entlang von Straßen und Wegen ist 
zu beachten!
Jeder Eigentümer, Bewirtschafter oder Nut-
zungsberechtigte eines Grundstückes muss 
überprüfen, ob die Verkehrssicherheit der 
öffentlichen Verkehrsflächen entlang seines 
Grundstückes gewährleistet ist. Büsche, Hecken 
und Bäume müssen so zurückgeschnitten werden, 
dass für die Nutzer der Straßen und Gehwege keine 
Gefahr oder Behinderung besteht.

Damit Fahrzeuge, Fußgänger und Fahrradfahrer die öf-
fentlichen Straßen entsprechend ihrer Bestimmung nut-
zen können, regelt das Straßengesetz von Baden-Würt-
temberg, dass Hecken, Sträucher und Bäume, deren 
Äste und Zweige in den Straßen- und Gehwegraum hi-
neinragen, im Interesse der Verkehrssicherheit und zur 
Vermeidung von Schadensersatzansprüchen zurückzu-
schneiden sind.

Folgende Regelungen sollten beachtet werden:
• Über den Fahrbahnen ist ein Bereich von 4,50 m Höhe 

und über den Gehwegen von 2,50 m Höhe freizuhal-
ten (Lichtraumprofil)

• Büsche und Bäume in der Nähe von Straßenlaternen 
sind so zu schneiden, dass der Lichtaustritt gewähr-
leistet ist und keine Schäden an den Beleuchtungskör-
pern entstehen können.

• Bei Eckgrundstücken muss die Bepflanzungen an 
Straßenkreuzungen und Einmündungen so zurückge-
schnitten sein, dass in einem Bereich ab 0,80 m Höhe 
die Sicht nicht versperrt wird und somit ein „Sichtdrei-
eck“ für Autofahrer bzw. alle Verkehrsteilnehmer vor-
handen ist.

• Hecken entlang von Gehwegen und Fahrradwegen 
sind so zurückzuschneiden, dass die gesamte Breite 
dieser Wege von den Fußgängern und Fahrradfahrern 
genutzt werden kann.

• Verkehrszeichen und Straßennamensschilder müs-
sen frei einzusehen sein.

Bei der Freihaltung der Verkehrsflächen sind außerdem 
während der Vegetationsperiode vom 01. März bis 30. 
September die Bestimmungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes zu beachten. Nach § 39 Abs. V Bundesna-
turschutzgesetz ist es in dieser Zeit verboten, Hecken, 
lebende Zäune, Bäume oder Gebüsche zu roden, abzu-
schneiden oder auf andere Weise zu zerstören.

Ein maßvolles Zurückschneiden (d. h. schonende Form- 
und Pflegeschnitte sind dabei ganzjährig erlaubt) kann 
im Einzelfall jedoch erfolgen, wobei darauf  zu achten ist, 
dass frei lebende Arten, insbesondere brütende Vögel, 
nicht beeinträchtigt werden.

Um radikale Rückschnitte zu vermeiden, müssen He-
cken deshalb regelmäßig geschnitten werden. 

Wir appellieren an alle Grundstückseigentümer, 
dass die  oben genannten Regelungen eingehalten 
werden. Es dient auch zu Ihrer eigenen Sicherheit – 
und der Ihrer Kinder.
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre Gemeindeverwaltung

Gemeindekasse Biederbach informiert! 
Bei der Gemeindekasse Biederbach werden fällig:

zum 15.06.2026
• Abschlag Wasser/Abwasser 2026

zum 01. Juli 2026 
• Grundsteuer 2026

• Grundstückseigentümer, welche sich für eine 
vierteljährliche Zahlungsweise der Grundsteu-
er entschieden haben, sind von diesem Termin 
nicht betroffen. Deren Zahlungstermine sind 
der 15.08. und 15.11. des jeweiligen Jahres.

• Für die Abbucher dies zur Information.
• Für die Barzahler: Bitte überweisen Sie unter An-

gabe des jeweiligen Buchungszeichens den fälli-
gen Abschlag Wasser/Abwasser bis zum 15.06.26 
sowie die fällige Grundsteuer bis zum 01.07.2026, 
um unnötige Nebenkosten, wie Mahngebühren und 
Säumniszuschläge, zu vermeiden.

Möchten Sie zukünftig die fälligen Beträge bei der Ge-
meindekasse abbuchen lassen, dann melden Sie sich 
bei Frau Thoma unter der Tel.-Nr. 07682/9116-12 oder 
per E-Mail: thoma@biederbach.de und Sie erhalten 
dann ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat.

Ihre Gemeindekasse Biederbach

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
DER GEMEINDE BIEDERBACH

Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am 
Donnerstag, den 18. Juni 2026 um 19.00 Uhr im Bürgersaal 
des Rathauses Biederbach, Dorfstraße 18 statt. 

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind hierzu 
herzlich eingeladen.
 
Tagesordnung:
1. Bürgerfragestunde

2. ZweiTälerLand Tourismus – Tourismusstatistik 2025 & Jah-
resabschlussberichte 2025

3. Beratung über die Beiträge für die Kinderbetreuung
1. Kindergarten St. Martin
2. Kleinkindbetreuung Zwergenhaus

4. Bauantrag zum Ausbau eines landwirtschaftlichen Neben-
gebäudes zu einem Einfamilienwohnhaus und Neubau 
eines Carports, Flst.-Nr. 988, Talstraße

5. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse

6. Bekanntgaben der Verwaltung

7. Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat

8. Bürgerfragestunde
 
 

Rafael Mathis
Bürgermeister
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Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR)
Ausschreibung Jahresprogramm 2027
Das Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und 
Heimat (MLR) hat das Jahresprogramm 2027 zum Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekanntma-
chung vom 22. Mai 2026 im Staatsanzeiger ausgeschrieben.

Das ELR
Mit dem ELR bietet das Land Baden-Württemberg ein um-
fassendes Förderangebot für die strukturelle Entwicklung 
ländlich geprägter Dörfer und Gemeinden. Gefördert wer-
den Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemä-
ßes Wohnen und Arbeiten ermöglichen, eine wohnortnahe 
Versorgung mit Waren und Dienstleistungen sichern sowie 
zukunftsfähige Arbeitsplätze schaff en. Ziel des Jahrespro-
gramms 2027 ist es, Impulse zur innerörtlichen Entwicklung 
und Aktivierung der Ortskerne zu setzen und dabei auch den 
Klimaschutz zu berücksichtigen. Daher wird die Nutzung 
vorhandener Bausubstanz besonders gefördert. 
Neubauprojekte in den Förderschwerpunkten Wohnen/In-
nenentwicklung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen 
sind nur förderfähig, sofern die Tragwerkskonstruktion über-
wiegend aus einem nachwachsenden Rohstoff  (in der Regel 
ist dies der Baustoff  Holz) besteht.
Zuwendungsempfänger können neben den Kommunen bei-
spielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen 
sein. 

Wo liegen die Förderschwerpunkte?
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Si-
cherung der örtlichen Grundversorgung mit Waren und 
Dienstleistungen des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs 
im Vordergrund. Gefördert werden unter anderem Dorfgast-
häuser, Dorfl äden, Metzgereien und Bäckereien. Zur Grund-
versorgung können auch Arztpraxen, Apotheken und andere 
Dienstleistungen im Gesundheitsbereich gehören. Investiti-
onen von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und für 
Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen können mit 
einem Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 35 % bei Zuschlag 
für den Einsatz von Baustoff en aus nachwachsenden Roh-
stoff en) gefördert werden.
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden 
die Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere 
durch Umnutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen 
zur Erreichung zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassen-
de Modernisierungen), Verbesserung des Wohnumfeldes, 
Entfl echtung unverträglicher Gemengelagen sowie die Neu-
ordnung mit Baureifmachung von Grundstücken gefördert. 
Der Neubau von Einfamilienhäusern ist nicht förderfähig. Bei 
eigengenutzten wohnraumbezogenen Projekten liegt der 
Regelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag pro Wohnein-

heit beträgt bei Modernisierungen, Umbauten und Aufsto-
ckungen max. 50.000 €, bei Umnutzungen bis zu 60.000 €. 
Der Neubau von eigengenutzten Wohneinheiten in Mehrfa-
milienhäusern wird mit bis zu 30.000 € pro eigengenutzter 
Wohneinheit gefördert. Für den Förderschwerpunkt Woh-
nen/Innenentwicklung wird etwa die Hälfte der im Jahres-
programm 2027 zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt. 
Auch in den an den Ortskern angrenzenden Baugebieten 
(bis zur Erschließung in den 70er-Jahren) ist die Förderung 
möglich.
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte 
von kleinen und mittleren Unternehmen (mit bis zu 100 (voll-
zeitäquivalenten) Mitarbeitern) unterstützt, die zum Erhalt 
der dezentralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und 
Schaff ung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen. 
Zudem werden Vorhaben gefördert, die zur Umnutzung oder 
Weiterentwicklung vorhandener Bausubstanz beitragen. 
Auch die Verlagerung von Unternehmen bei störender Nut-
zungsmischungen im Ortskern ist ein wichtiges Förderziel. 
Unternehmensinvestitionen können mit einem Fördersatz 
von bis zu 15 % gefördert werden.

Zuschlag bei Nutzung nachwachsender 
Rohstoff e (NaWaRo) 
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, 
nachwachsende Rohstoff e als Baustoff e im Tragwerk wie 
z.B. Holz einsetzt, kann einen Förderzuschlag von 5 % auf 
den Regelfördersatz und eine erhöhte Maximalförderung 
bekommen, sofern dies nach beihilferechtlichen Bestimmun-
gen der EU möglich ist.

Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können aus-
schließlich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. 
Diese Aufnahmeanträge enthalten die von der Gemeinde 
positiv bewerteten privaten Projekte. 
Daher ist es notwendig, dass die Unterlagen zu den priva-
ten Projekten bis spätestens 15.08.2026 bei der Gemeinde 
vorliegen.
Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in 
Frage kommen könnte, so wenden Sie sich an Frau Schnei-
der, Tel. 07682/9116-13, E-Mail: schneider@biederbach.de, 
um die erforderlichen Unterlagen abzustimmen.
Das MLR entscheidet im Frühjahr 2027 über die Aufnahme 
in das ELR. Es können nur Projekte zur Förderung vorge-
schlagen werden, die vor der Programmentscheidung nicht 
begonnen sind. Nach erfolgter Aufnahme ist das Vorhaben 
grundsätzlich noch im Jahre 2027 zu beginnen. 
Weitere Informationen über die Fördervorrausetzungen, die 
Förderhöhe und das Verfahren zur Antragstellung fi nden Sie 
unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/
laendlicher-raum/foerderung/elr/oder unter https://rp.ba-
den-wuerttemberg.de/themen/land/elr/seiten/elr-antragstel-
lung/

Mitteilungsblatt 14-tägig bequem per Mail erhalten! 
Wenn  Sie das Mitteilungsblatt gerne per Mail erhalten möchten, dann melden Sie sich 
einfach kostenlos auf unserer Homepage der Gemeinde Biederbach unter der Rubrik 
"Mitteilungsblatt / Anmeldung zum Newsletter" an. 

Sie brauchen nur Ihre E-Mail-Adresse eintragen und mit Ausführen bestätigen. Danach 
erhalten Sie unter Ihrer angegebenen Mail-Adresse (SYMPA Komm-ONE-Newslet-
ter-Service) einen Link zur Bestätigung des Newsletters und schon wird Ihnen automa-
tisch das Mitteilungsblatt alle 14 Tage zugesandt (außer in den Betriebsferien unseres 
Verlags in der 32. KW). 

Im gleichen Schritt können Sie natürlich den Newsletter auch wieder abbestellen.

Wenn  Sie das Mitteilungsblatt gerne per Mail erhalten möchten, dann melden Sie sich 
einfach kostenlos auf unserer Homepage der Gemeinde Biederbach unter der Rubrik 
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Hinweise für alle Mountainbiker und 
E-Bikefahrer!
Als Natursport bietet Mountainbiken und E-Bike-Fahrern 
vielfältige Möglichkeiten für einzigartige Erlebnisse und 
positive Gesundheitswirkungen.Jedoch bestehen auch 
Risiken sowie Konflikte mit Natur und Mensch und soll-
ten deshalb vermieden und folgende Regeln beachtet 
werden:
 
Wegeregeln:
1. Fahre nur auf Wegen! Fahre nie querfeldein, du 

schädigst sonst die Natur! Respektiere lokale We-
gesperrungen! Forstwirtschaft, Viehtrieb und Be-
lange des Naturschutzes rechtfertigen dies. Auch in 
Naherholungsgebieten können lokale Sperrungen 
berechtigt sein. Die Art und Weise in der du fährst 
bestimmt das Handeln der Behörden und Verwaltun-
gen. Auf Privatgrund bist du oft nur geduldet!

2. Hinterlasse keine Spuren! Bremse nicht mit blockie-
renden Rädern! (Ausnahme in Notsituationen) Blo-
ckier-Bremsungen begünstigen die Bodenerosion 
und verursachen Wegeschäden. Stelle deine Fahr-
weise auf den Untergrund und die Wegebeschaffen-
heit ein. Nicht jeder Weg verträgt jedes Bremsmanö-
ver und jede Fahrweise.

3. Halte dein Mountainbike oder E-Bike unter Kontrolle! 
Unachtsamkeit, auch nur für wenige Sekunden, kann 
einen Unfall verursachen. Passe deine Geschwindig-
keit der jeweiligen Situation an. In nicht einsehbaren 
Passagen können jederzeit Fußgänger, Hindernisse 
oder andere Biker auftauchen. Du musst in Sichtwei-
te anhalten können! Zu deiner eigenen Sicherheit 
und derer anderer Menschen.

4. Respektiere andere Naturnutzer! Kündige deine Vor-
beifahrt frühzeitig an. Erschrecke keine anderen We-
genutzer! Vermindere deine Geschwindigkeit beim 
Passieren auf Schrittgeschwindigkeit oder halte an. 
Bedenke, dass andere Wegenutzer dich zu spät 
wahrnehmen können. Fahre, wenn möglich, nur in 
kleinen Gruppen!

5. Nimm Rücksicht auf Tiere! Weidetiere und alle an-
deren Tiere in Wald und Flur bedürfen besonderer 
Rücksichtnahme! Schließe Weidezäune, nachdem 
du sie passiert hast. Verlasse rechtzeitig zur Däm-
merung den Wald, um die Tiere bei ihrer Nahrungs-
aufnahme nicht zu stören.

6. Plane im Voraus! Beginne deine Tour möglichst di-
rekt vor deiner Haustüre. Prüfe deine Ausrüstung, 
schätze deine Fähigkeiten richtig ein und wähle die 
Gegend, in der du fahren willst, entsprechend aus. 
Schlechtes Wetter oder eine Panne kann deine Tour 
deutlich verlängern. Sei auch für unvorhersehbare 
Situationen gerüstet: Denke an Werkzeug, Proviant 
und Erste-Hilfe-Set. Trage eine Sicherheitsausrüs-
tung! Ein Helm kann schützen, ist aber keine Le-
bensversicherung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis  
der Umwelt und Tierwelt  
zu liebe.

Info´s zum Umtausch  
des Kartenführerscheins!
Die Führerscheine mit dem Ausstellungsjahr 1999-2001 
(Vorderseite 4 b) mussten bis zum 19.01.2026 umge-
tauscht werden.

Aktuell geht dieser Umtausch jetzt mit dem Aus-
stellungsjahr 2002-2004 weiter und müssen bis 19. 
Januar 2027 umgetauscht werden. Der Umtausch der 
Jahre 2005-2007 hat bis 19.01.2028; das Jahr 2008 bis 
19.01.2029 und das Jahr 2009 bis 19.01.2030 zu erfol-
gen.

Den Antrag können Sie im Rathaus beim Bürgerbüro 
stellen und wird dann an die zuständige Führerschein-
stelle beim Landratsamt Emmendingen weitergeleitet. 
Hierzu müssen Sie jedoch ein biometrisches, aktuelles 
ausgedrucktes Passbild und Ihren bisherigen Führer-
schein mitbringen.

Wichtige Info:
Vor Ort können keine 
Passbilder für den An-
trag erstellt und aus-
gedruckt werden.

Wir bitten dies zu beach-
ten. Vielen Dank.

Ihre Gemeindeverwaltung

Herzlichen Glückwunsch
Allen Altersjubilaren, die im Monat Juni 
2026 Ihren Geburtstag feiern und 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder 
namentlich nicht genannt werden 
möchten, gratulieren wir recht 
herzlich und wünschen Ihnen 
alles Gute, vor allem Gesund-
heit und persönliches Wohler-
gehen.
 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
Altersjubilare ab dem 70., 75. usw. Geburtstag sowie 
Ehejubiläen ab dem 50., 60. usw. werden im Mitteilungs-
blatt nur veröffentlicht, wenn uns eine schriftliche Ein-
verständniserklärung vorliegt. Gerne können Sie sich an 
das Bürgerbüro unter Tel. 07682 9116-17 oder Zentrale: 
07682 9116 0 oder per E-Mail an herr@biederbach.de 
oder gemeinde@biederbach.de wenden.
 
Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister unsere Altersjubil-
are zum 80., 85. 90. usw. sowie die Ehejubilare ab der 
Goldenen Hochzeit besuchen.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch erwünscht 
ist, unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail: gemein-
de@biederbach.de.

DIE GEMEINDE BIEDERBACH GRATULIERT
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VEREINSMITTEILUNGEN

MUSIKVEREIN TRACHTENKAPELLE
BIEDERBACH E. V.

Unterhaltungskonzert Yach & Freiamt
Auftritt:
Sonntag, 14. Juni 2026 • 11:30 Uhr: Unterhaltungskonzert auf 
dem Yacher Fescht
Sonntag, 21. Juni 2026 • 15:30 Uhr: Unterhaltungskonzert beim 
Gipfeltreffen der Blasmusik in Freiamt

Wir freuen uns auf viele Zuhörer!
Euer Musikverein Trachtenkapelle Biederbach

SCHULEN

GRUNDSCHULE BIEDERBACH

FÖRDERVEREIN GRUNDSCHULE BIEDERBACH E. V.

Erinnerung zur Mitgliederversammlung  
des Schulfördervereins
Der Förderverein der Grundschule Biederbach e.V. hält am 
Montag, den 15.06.2026 um 19 Uhr im Schulhaus seine Mit-
gliederversammlung ab.

Die Versammlung beinhaltet folgende Tagesordnung:    
1. Begrüßung
2. Bericht der Vorsitzenden
3. Tätigkeitsbericht des Schriftführers
4. Rechenschaftsbericht des Kassenverwalters
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Verschiedenes

Hierzu sind alle Mitglieder des Fördervereins recht herzlich ein-
geladen.
Tamara Schätzle Vorsitzende

KIRCHLICHE  
NACHRICHTEN

Ausflug der Seniorengemeinschaft  
Winden-Oberspitzenbach
Am Dienstag, den 16. Juni, Abfahrt 13.45 Uhr beim Kirchplatz 
Oberwinden, ist ein Ausflug zum "Gartenstüble" am Dobel-
berg geplant. Mit einer Kräuterführung, Kuchen oder Vesper 
möchten wir herzlich alle interessierten zu diesem sicherlich in-
teressanten und gemütlichen Nachmittag einladen. Gerne kann 
ein Fahrdienst in Anspruch genommen werden. Eine Anmel-
dung ist erforderlich.

• OSP.   07682 67612 L.Singler 
• NW  07685 516 R.Schultis   
• OW  07682 1762  Karl Fischer 

Wir freuen uns darauf und grüssen herzlich
Euer Orgateam

PFARRGEMEINDE ST. MANSUETUS  
OBERBIEDERBACH

Samstag, 20. Juni
18:00 Uhr Vorabendmesse

Mittwoch, 24. Juni
18:30 Uhr Eucharistiefeier
 

KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS ELZACH

Donnerstag, 11. Juni
17:55 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 14. Juni
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier

Donnerstag, 18. Juni
17:55 Uhr Rosenkranz
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 21. Juni
10:30 Uhr Eucharstiefeier
 
Neunlindenkapelle Elzach
Dienstag, 16. Juni
18:30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 23. Juni
18:30 Uhr Eucharistiefeier
 

EV. KIRCHENGEMEINDE ZWEITÄLERLAND

Mi, 10.06. 
16:30 Uhr  Gottesdienst, BDH-Klinik Elzach, Diakonin C. Bieh-

rer
18:30 Uhr  Ökumenisch ANgeDACHT, Kirche St. Georg Blei-

bach

Sa, 13.06. 
10:30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst anlässlich der 60jäh-

rigen Städtepartnerschaft zwischen Waldkirch und 
Sélestat, Kirche St. Margarethen Waldkirch, Pfr. 
Hanser

So, 14.06. 
09:00 Uhr  Gottesdienst , Ev. Stadtkirche Waldkirch, Pfr. Hey-

enga
10:00 Uhr  Familiengottesdienst mit Taufe, Ev. Gemeindehaus 

Kollnau, Pfr.in Klause
11:00 Uhr  Gottesdienst, Ev. Johanneskirche Elzach , Pfr. Hey-

enga

Mi, 17.06. 
15:30 Uhr  Gottesdienst, St. Elisabeth Elzach, Pfr.in Dr. A. 

Hanser

Do, 18.06. 
18:00 Uhr  ökum. Glaubensstammtisch - Leben als Christ*in 

im Alltag, Ev. Gemeindehaus Waldkirch, J. Tkocz 
und D. Scherle

Sa, 20.06. 
18:00 Uhr  Besuch aus Lychen: bunter Abend mit Grillen mit 

vorheriger Anmeldung, Pfarrgarten Ev. Gemeinde-
haus Waldkirch, Anmeldung über die Pfarrbüros
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So, 21.06. 
09:00 Uhr  Gottesdienst, Ev. Gemeindehaus Kollnau, Pfr.in 

Klause
11:00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe, Ev. Christuskirche Ober-

prechtal, Pfr.in Klause
18:00 Uhr  Abendgottesdienst, anschl. Umtrunk, Ev. Stadtkir-

che Waldkirch, Pfr.in Dr. A. Hanser

Mi, 24.06. 
16:30 Uhr  Gottesdienst, BDH-Klinik Elzach, Diakonin C. Bieh-

rer
18:30 Uhr  Ökumenisch ANgeDACHT, Kirche St. Georg Blei-

bach

Do, 25.06. 
16:00 Uhr  Spielgruppe 0-4 Jahre, Ev. Gemeindehaus Kollnau
19:30 Uhr  Bibelgesprächskreis, Ev. Gemeindehaus Kollnau, 

D. Scherle
19:30 Uhr  NEXT-Jugendkreis, Ev. Gemeindehaus Waldkirch

So, 28.06. 
09:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, zeitgleich Kindergot-

tesdienst im Gemeindesaal, Ev. Stadtkirche Wald-
kirch, Pfr. Hanser

11:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl, Ev. Johanneskirche 
Elzach , Pfr. Hanser

Ökumenischer Glaubensstammtisch
Der Caritaskreis der römisch-katholischen Kirche Waldkirch 
möchte in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde 
Zweitälerland auf Donnerstag, 18. Juni erstmals Interessierte 
aller Konfessionen zu einem neuen Projekt Glaubens-Stamm-
tisch-Leben als Christ*in im Alltag in den Gemeinderaum der 
evangelischen Kirche Waldkirch, Freiburger Straße 3 einladen. 
„Die Idee ist einen Rahmen zum Austausch von Glaubensthe-
men in konkretem Bezug auf unserem Alltag anzubieten“, so 
Jacqueline Böttger-Tkocz vom Caritaskreis Waldkirch. 

Fragen wie:
Wie kann in einem Alltag voller Irrungen und Wirrungen das 
Festhalten an den Werten Jesu Christi gelingen?
Was würde Jesus Christi zum Status Quo der Welt sagen?
Wie kann ich praktisch Christ*in-Sein im Alltag leben?
sollen bei Snacks und Getränken diskutiert werden. Ziel ist ein 
offener Austausch, Reflektion und das sich-gegenseitig Inspi-
rieren. Dabei soll es nicht um Begriffe wie „richtig“ und „falsch“ 
gehen, sondern es soll ein Raum geschaffen werden, in dem 
mitgeteilt werden kann, was die letzte Predigt sonntags mit 
einem gemacht hat, warum man gar nicht (mehr) in die Kir-
che geht und was eine*n trotz der Nachrichten am Glauben an 
Jesus Christus festhalten lässt. Je nach Resonanz kann sich 
der Caritaskreis vorstellen das Format monatlich bzw. regelmä-
ßig anzubieten. Alle Eingeladenen sind ebenfalls willkommen 
Themen und Ideen mitzubringen. Auch kleine Impuls-Vorträge 
oder Referate könnten perspektivisch den Rahmen, wenn ge-
wünscht erweitern.

Besuch aus ihrer Partnergemeinde in Lychen
Vom 18. bis 22. Juni bekommt die Ev. Kirchengemeinde Zweitä-
lerland Besuch aus ihrer Partnergemeinde in Lychen! Die Gäste 
werden mit einem abwechslungsreiches Programm Waldkirch 
und Umgebung kennenlernen. Am Samstag, 20. Juni findet ein 
bunter Abend mit Grillen im Pfarrgarten in Waldkirch statt und 
alle sind eingeladen! Grillgut und Getränke werden gestellt, 
weshalb eine vorherige Anmeldung (über die Pfarrbüros bis 
spätestens 12. Juni) notwendig ist, um planen zu können. Es 
wird ein Spendenkörbchen aufgestellt und um Salatspenden 
wird gebeten. Die Kirchengemeinde freut sich auf ein schönes 
gemeinsames Fest mit Ihnen allen und dem Besuch aus Ly-
chen! 

MITTEILUNGEN DES  
LANDRATSAMTES EMMENDINGEN

Tigermückensaison beginnt
Mit Beginn der warmen Jahreszeit rückt auch die Asiati-
sche Tigermücke wieder in den Fokus. Aktuelle Informa-
tionen – unter anderem zu Erkennungsmerkmalen, zur 
Meldung bzw. Einsendung möglicher Funde, zur Ver-
meidung von Brutstätten sowie zu deren Bekämpfungs-
maßnahmen – sind unter https://shortlink.uk/1weOk in 
der Broschüre des Landesgesundheitsamts und unter 
https://shortlink.uk/1weOB auf der Homepage der Kom-
munalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der 
Schnakenplage e.V. (KABS) zu finden.

Wichtig ist, stehendes Wasser zu vermeiden: Unterset-
zer, Übertöpfe, Tiertränken, Eimer, Gießkannen, Kin-
derspielzeug und Planschbecken mindestens einmal 
pro Woche komplett entleeren und auswaschen. Re-
gentonnen abdichten oder abdecken, Dachrinnen und 
Ablaufrinnen reinigen, Schubkarren und Gartengeräte 
trocken oder umgedreht lagern, alte Reifen entsorgen. 
Gullys und Blumenkästen mit Wasserreservoir alle 14 
Tage mit Bti-Tabletten behandeln (für Menschen, Tiere 
und Pflanzen unbedenklich; Gebrauchsanweisung be-
achten). Vor dem Einwintern Eimer und Untersetzer mit 
heißem Wasser reinigen, um Eier zu entfernen. Ver-
dächtige Funde können mit Foto unter https://www.kab-
sev.de/stichts/ gemeldet werden.

Informationsmaterialien zum Thema  
gesundheitlicher Hitzeschutz
Der Klimawandel bedroht unsere Gesundheit, Hitze stellt dabei 
das größte Risiko dar (Bericht der Europäischen Umweltagen-
tur 2024). Das Gesundheitsamt des Landratsamts Emmendin-
gen weist daher auf seiner Homepage auf umfangreiche und 
geprüfte Informationsmaterialien zum gesundheitlichen Hitze-
schutz für verschiedene Zielgruppen hin: https://shortlink.
uk/1qMBe. Auf der Homepage finden sich neben allgemeinen 
Informationen zum Hitzeschutz auch übersichtlich geordnete 
Materialien für besonders gefährdete Personengruppen (wie 
z. B. ältere Menschen und Kinder) und Fachinformationen für 
Kommunen, Einrichtungen der Pflege und medizinische Ein-
richtungen. 
 

Emmendingen-Hochburg  
„Dem Winzer über die Schulter geschaut“
Das Weingut Dreher bietet im Rahmen der Landesaktion „Glä-
serne Produktion“ am Freitag 12. Juni 2026 (16 - 18 Uhr) 
wieder den beliebten Weinbergrundgang für Verbraucherinnen 
und Verbraucher an. Der Betriebsleiter Florian Dreher erklärt 
Wissenswertes zu den Besonderheiten des Standorts, über 
den Weinbau und die Oenologie des Weines. Vier passende 
Weine, alternativ alkoholfrei, begleiten den Abend. 

Die Kosten betragen 16€ pro Person. Für die Planung ist eine 
Anmeldung unter Telefon: 07641 47737 oder E-Mail: dreher.
florian@dreherwein.de nötig. Treffpunkt ist der Milchautomat 
unterhalb der Hochburg in 79312 Emmendingen.  Die Anfahrt 
mit Öffentlichen Verkehrsmitteln ist nur bis Windenreute Busli-
nie 5 möglich. Von dort ist es ein ca. 20-30-minütiger reizvoller 
Fußweg. 
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Tag der offenen Gartentür
Ein Faltblatt mit allen Terminen, Beschreibung der 
Gärten und Infos zur Anfahrt gibt es an der Info-
theke im Landratsamt, in den Rathäusern und auf  
www.landkreis-emmendingen.de

• Freitag, 12. Juni, 14:00 bis 19:00 Uhr: Sabine Bau-
mann, Breisacher Straße 19a, 79331 Teningen-Nimburg

• Sonntag, 14. Juni, 9:00 bis 18:00 Uhr: Martine und 
René Sitt- ler, 11, Rte de Marckolsheim, F – 67390 
Ohnenheim

• Sonntag, 14. Juni, 10:00 bis 18:00 Uhr: Jacqueline 
und René Schunck, 26, Rue de l’Église, F – 67390 
Ohnenheim

• Sonntag, 14. Juni, 11:00 bis 18:00 Uhr: Elvira und 
Willi Fi- scher, Altdorfstraße 66b, Emmendingen-Koll-
marsreute

• Freitag, 19. Juni, 12:00 bis 18:00 Uhr: Edith Fehren-
bach, Uh- remacherhof, Dobelberg 1, Winden-Ober-
winden

• Samstag, 20. Juni, 14:00 bis 18:00 Uhr: Daniela Höff-
lin, Im Bergle 4, Sasbach a. K. 

Betriebsbesichtigung fairfood Freiburg
Die Manufaktur fairfood lädt ein, die Verarbeitung hochwertiger 
Bio-Nüsse und Hülsenfrüchte hautnah zu erleben. Die Auswahl 
der Rohstoffe, die besonderen Röstverfahren und die Philoso-
phie hinter der regionalen, veganen Produktion gibt es zu ent-
decken. Erfahren Sie, wie moderne Technik und faires Handeln 
Hand in Hand gehen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der 
Aktion „Vom Wissen zur Wertschätzung“ statt.
Termin: Donnerstag, 18. Juni 2026 von 14:00 bis 16:00 Uhr, 
Treffpunkt: Merzhauser Straße 112, 79100 Freiburg

Weiter Gefahr durch den Japankäfer
Nachdem Anfang Juli 2025 in der Stadt Freiburg im Um-
feld des Güterbahnhofareals in Fallen mehrere Japankä-
fer (Popillia japonica Newman) gefangen worden waren, 
hatte das Landratsamt Emmendingen zusammen mit 
dem Regierungspräsidium Freiburg eine Allgemein-
verfügung veröffentlicht, die am 05. August 2025 in 
Kraft trat. Die Lage hat sich seitdem nicht entspannt, 
so dass aufgrund der Gefahren durch den Japankäfer 
die Allgemeinverfügung und die damit verbundenen 
Maßnahmen noch immer gelten und zu beachten 
sind. Der Käfer frisst an über 400 Wirtspflanzen und 
richtet dort enorme Schäden an. Um die Ausbreitung 
des Japankäfers zu stoppen, wurde ein abgegrenztes 
Gebiet eingerichtet, dass sich aus einer Befallszone und 
einer befallsfreien Pufferzone zusammensetzt. Im Land-
kreis Emmendingen liegen die Gemeinden Denzlingen 
und Vörstetten teilweise in der Pufferzone. Es ist dort 
untersagt, Pflanzenmaterial aus der Grünpflege sowie 
unbehandelte Pflanzenreste aus der Pufferzone zu 
verbringen. Der Grünschnittplatz Denzlingen kann von 
Vörstetten und Denzlingen weiterhin angefahren wer-
den. Dagegen ist eine Abgabe von Grünpflegematerial 
aus diesen Gemeinden in Emmendingen nicht möglich. 

Die Allgemeinverfügung kann hier im Ordner 2025 ein-
gesehen werden: https://www.landkreis-emmendingen.
de/aktuelles/allgemeinverfuegungen

Fachbereich „Förderung von Kinder- 
tagesbetreuungen“ eine Woche nicht 
erreichbar
Der Fachbereich „Förderung von Kindertagesbetreuun-
gen“ des Landratsamts Emmendingen ist in der Woche 
vom 15. Juni bis 19. Juni 2026 weder persönlich noch 
telefonisch erreichbar. Die Behörde nutzt die Zeit, 
um angesammelte Rückstände in der Sachbearbei-
tung aufzuarbeiten. Für dringende Notfällen kann eine 
E-Mail-Anfrage an t.veith@landkreis-emmendingen.de 
gesendet werden. Das Landratsamt bittet um Verständ-
nis für die vorrübergehende Schließung.

Saisonale Power Bowls: Clever vorbereiten, 
kreativ mixen, überall genießen 
Bowls liegen im Trend, von herzhaft bis süß, vegetarisch, vegan 
oder mit Fleisch. Mit viel Gemüse, Salat, Hülsenfrüchten und 
passendem Topping bilden sie eine vollwertige und vielseitige 
Mahlzeit. Wie Sie diesen angesagten Food Trend mit regiona-
len und saisonalen Zutaten umsetzen können, wird in diesem 
Workshop vermittelt. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt! Bowls eignen sich auch wunderbar zur Resteverwer-
tung und zum Vorbereiten und Mitnehmen für ein Picknick oder 
als perfekte Verpflegung im Job.

Termin: Mittwoch, 24. Juni von 18:00 – 21:00 Uhr am Land-
wirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg. 
Teilnahmebeitrag 15 €. Anmeldung über den folgenden Link: 
www.terminland.de/landkreis-emmendingen. Der Kurs wird im 
Rahmen der Kampagne „BaWü zu Tisch“ durch das Ministe-
rium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg gefördert.
 

Deutsch-französische Radtour am Samstag, 
27.06.2026 – Biologische Landwirtschaft 
entdecken und Kilometer sammeln
Der Landkreis Emmendingen lädt ein zur deutsch-französi-
schen Radtour im Rahmen von Stadtradeln. Die Tour führt am 
Samstag, den 27. Juni 2026 von Sasbach am Kaiserstuhl über 
Endingen und Forchheim. Erster Halt ist ein Gemüsefeld bei 
Endingen, das vom Sozialwerk Breisgau mit der Gemeinschaft 
„Am Bruckwald“ Waldkirch bearbeitet wird. Anschließend führt 
der Weg nach Forchheim zum Lindenbrunnenhof der Familie 
Binder. Neben Obst, Gemüse und einer großen Kartoffelvielfalt 
entdecken wir Exoten wie Chilis, Oca und Galgant. Zum Aus-
klang laden die Veranstalter auf dem Hof zu Imbiss, Getränk 
und Quiz ein. 

Treffpunkt ist am 27.06.2026 um 10 Uhr am Parkplatz Limburg 
(Am Rhein 4, 79361 Sasbach am Kaiserstuhl). Voraussichtli-
ches Ende: 13:00 Uhr.

Wer gemeinsam zum Treffpunkt radeln möchte, gesellt sich bitte 
zu folgenden Treffpunkten, um gemeinsam Stadtradeln Kilome-
ter zu sammeln: 8 Uhr Bahnhof Denzlingen, 8:30 Uhr Bahnhof 
Emmendingen, 9 Uhr Großherzog-Leopold-Platz (Brauerei) 
Riegel, 9:20 Uhr Bahnhof Endingen.  Die Rückfahrt ab Linden-
brunnnenhof bei Forcheim erfolgt individuell.

Die Teilnahme ist kostenlos: Erforderlich ist eine Anmeldung bis 
zum 23. Juni unter https://eveeno.com/dt-fr-radtour2026. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
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Kostenlose Sofortberatung  
für Wiedereinsteigerinnen 
Nach einer Familienphase oder der Pflege von Angehörigen 
zurück in den Beruf? Das Landratsamt Emmendingen bietet am 
Mittwoch, 24. Juni 2026, von 8:30 bis 12:30 Uhr individuelle 
Sofortberatung speziell für Wiedereinsteigerinnen an. Vor Ort 
werden berufliche Perspektiven, Bewerbungsfragen, Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, Teilzeit- und Vereinbarkeitsmodelle sowie 
aktuelle Chancen auf dem Arbeitsmarkt besprochen. Die Be-
ratung findet ohne Anmeldung, kostenfrei und persönlich im 
Landratsamt Emmendingen, Haus am Festplatz, Schwarzwald-
straße 4, Besprechungsraum 2. OG, statt. Ansprechpartnerin 
ist Andrea Klimak (E-Mail: freiburg.bca@arbeitsagentur.de).
 

Infos des Pflegestützpunkts Landkreis 
Emmendingen
Der Pflegestützpunkt im Landkreis Emmendingen bie-
tet individuelle, neutrale und kostenfreie Beratung zu 
allen Themen in Verbindung mit Pflege und Pflegebe-
dürftigkeit. Neben Auskünften zu gesetzlichen und pfle-
gerischen Leistungen werden auch Informationen über 
wohnortnahe Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten 
angeboten. Die vertraulichen Beratungsgespräche fin-
den im Pflegestützpunkt in Emmendingen, während der 
Außensprechzeiten, bei Hausbesuchen, am Telefon und 
online statt. Informationen zu Sprechzeiten und Kontakt-
möglichkeiten gibt es hier: https://shortlink.uk/1rmVL

Ergänzende Unabhängige  
Teilhabeberatung für Menschen  
mit Behinderung (EUTB)
Für alle Fragen, die sich für Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige stellen, gibt es als Angebot die 
sogenannte Ergänzende Unabhängige Teilhabebera-
tung für Menschen mit Behinderung (EUTB). Sie berät 
nach dem Grundsatz „Eine für alle“. Die Beratung ist 
kostenfrei. Kontaktdaten: EUTB Lebenshilfe KV Em-
mendingen e.V., Karl-Friedrich-Str. 68/1 in Emmendin-
gen, Telefon 07641/93341-214, E-Mail: eutb@lebenshil-
fe-emmendingen.de

Auch Außensprechstunden in Herbolzheim, Waldkirch, 
Elzach und Endingen sind nach vorherige Terminverein-
barung möglich. 

MITTEILUNGEN  
ANDERER BEHÖRDEN

POLIZEI BADEN-WÜRTTEMBERG

POLIZEI – DEIN WEG ZU UNS
Die Polizei Baden-Württemberg sucht Nachwuchs  
- Berufsinfoveranstaltung im Polizeipräsidium Freiburg -
Streifendienst oder Kriminalpolizei, Einsatzeinheit oder Wasser-
schutzpolizei, Verkehrspolizei oder Spezialeinheit: Alle sind Teile 
von unserem WIR, der Landespolizei Baden-Württemberg!

Die Chancen auf eine Karriere bei der Polizei Baden-Württem-
berg sind sehr gut. Für das Jahr 2027 stellt die Polizei im Land 
über 1.200 Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung. 
Viele junge Menschen können deshalb berechtigte Hoffnungen 
auf eine Ausbildung oder ein Studium bei der Landespolizei Ba-
den-Württemberg haben!

Wer sich im Rahmen seiner Berufswahl über den Polizei-
beruf, die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungs-
verfahren u.a. informieren möchte, kann sich gerne anmel-
den zur Berufsinformationsveranstaltung am Mittwoch, 
den 24. Juni 2026, von 15:00 bis ca. 16:30 Uhr im Polizeiprä-
sidium Freiburg (Anschrift: 79114 Freiburg, Bissierstraße 
1 ).

Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0761 / 882-1760 
oder -1761, gerne auch per E-Mail, freiburg.berufsinfo@polizei.
bwl.de, unter Angabe von Namen, Anschrift, Geburtsdatum und 
Erreichbarkeit, erbeten.

Silvia Awenius
Polizeihauptkommissarin
-Einstellungsberatung-

Anrufe „Falscher Polizeibeamter  
oder Bankmitarbeiter“
Aktuell kommt es zu zahlreichen betrügerischen Anrufen 
mit der Masche „Falscher Polizeibeamter“ sowie “falscher 
Bankmitarbeiter”.
Vor kurzem kam es im Bereich Kirchzarten zu einer vollen-
deten Straftat, bei der ein Geschädigter einen fünfstelligen 
Geldbetrag der Täterschaft übergab.
Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums 
Freiburg kommt es täglich zu weiteren betrügerischen An-
rufen mit dieser oder ähnlichen Maschen.
Die Polizei bittet sowohl Geschädigte, die bereits Geld 
oder Wertgegenstände an die Täter übergeben haben, 
als auch Bürgerinnen und Bürger, die solche   Anrufe 
erhalten haben, sich umgehend unter der Notrufnum-
mer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Wenn möglich auch schon während des laufenden Te-
lefonats mit den vermeintlichen Betrügern.

Folgende Tipps sollten Sie beachten:
• Die Polizei sowie Bankmitarbeier werden Sie niemals um 

Geldbeträge bitten oder diese telefonisch bei Ihnen ein-
fordern. 

• Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse. 

• Seien Sie stets misstrauisch! 
• Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! Wäh-

len Sie dazu die Notrufnummer 110, nachdem Sie das 
Gespräch mit den möglichen Betrügern durch Auflegen 
beendet haben. 

• Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe! 
• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. 
• Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach 

den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist 
keinesfalls unhöflich! 

• Auflegen sollten Sie, wenn:
• Sie nicht sicher sind, wer anruft.
• Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren fi-

nanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, 
Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. 
 

Bitte sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und infor-
mieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über 
diese Betrugsformen.

Hinweise und Tipps finden Sie unter 
https://www.polizei-beratung.de/



Mittwoch, 10. Juni 2026 Mitteilungsblatt der Gemeinde Biederbach10

SVLFG - SOZIALVERSICHERUNG FÜR  
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN & GARTENBAU

Anmeldezahlen im Organspende-Register steigen weiter
Waren es im Mai letzten Jahres noch zirka 307.000 Regis-
trierungen im elektronischen Organspende-Register, sind 
es heute schon rund 515.000. Angesichts der über 8.000 
Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, eine erfreu-
liche Entwicklung.

Dennoch bleibt die Zahl der postmortalen Organspenden seit 
Jahren unzureichend (2023: 965, 2024: 953, 2025: 935). Daher 
soll der Tag der Organspende am 06.06.2026 bei der Bevölke-
rung vor allem für Aufklärung sorgen und Misstrauen gegen-
über der Organspende abbauen.

Hauptsache ist, dass man sich entscheidet
Für Betroffene ist es überlebenswichtig, dass sich Menschen, 
die sich für eine Organ- oder Gewebespende nach dem Tod 
entscheiden oder bereits entschieden haben, dies auch doku-
mentieren. Die Entscheidung bleibt jedem selbst überlassen – 
wichtig ist aber, dass man sich entscheidet. Eine Entscheidung 
entlastet zudem Angehörige, die sonst nach dem mutmaßlichen 
Willen des Verstorbenen befragt werden. 

Ausweis oder Registrierung
Neben dem Organspendeausweis gibt es auch die Möglich-
keit, seine Entscheidung elektronisch unter www.organspen-
de-register.de festzuhalten. Zugriff auf diese Daten haben aus-
schließlich Ärzte und Transplantationsbeauftragte. Das Register 
wird vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) unter www.bfarm.de geführt. Es gilt immer die jüngste 
Erklärung. Der Eintrag ist freiwillig und kostenlos. Er kann jeder-
zeit geändert oder gelöscht werden. Auch die Entscheidung auf 
dem Organspendeausweis kann selbstverständlich jederzeit 
geändert werden, indem ein neuer Ausweis ausgefüllt wird. Es 
ist möglich
• einer Organ- und Gewebespende uneingeschränkt zuzustim-

men,
• eine Organ- und Gewebespende abzulehnen,
• nur bestimmte Organe und Gewebe zur Spende freizugeben 

oder
• eine Person zu benennen, die im Todesfall über eine Organ- 

und Gewebespende entscheiden soll.

Weitere Informationen zur Organspende geben die SVLFG 
unter www.svlfg.de/organspende sowie das Bundesinstitut für 
öffentliche Gesundheit unter www.organspende-info.de.
Eine inspirierende Familiengeschichte zum Thema Organspen-
de ist im Magazin der SVLFG zu lesen, abrufbar über www.
svlfg.de/alles-svlfg-1-2026.

Gemeinsam stark gegen Extremhitze
Anlässlich des 4. deutschlandweiten Hitzeaktionstages 
am 11.06.2026 weist die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auf Gesundheits-
risiken durch Hitze hin und zeigt Schutzmaßnahmen auf. 
Vielfältige Informationen gibt es auf der Internetseite www.
hitzeaktionstag.de. 

Für Menschen, die oft im Freien arbeiten, wie zum Beispiel in 
den grünen Berufen, ist Hitzeschutz besonders wichtig. Die 
SVLFG bietet daher spezielle Angebote für Betriebe der Grünen 
Branche an, um sie bei der Bewältigung hoher Temperaturen zu 
unterstützen. Dazu gehören Informationen, Tipps und Empfeh-
lungen zum Umgang mit Hitze am Arbeitsplatz, zu geeigneter 
Kleidung, zum Trinkverhalten und zur Vorbeugung von Hitze-
stress sowie zu weißem Hautkrebs infolge von UV-Strahlung. 

Betriebe können gezielt bei der Erstellung von Hitzeschutz-
plänen unterstützt werden, um ihre Beschäftigten besser vor 

hohen Temperaturen zu schützen. Dazu gehört beispielsweise, 
Gefährdungen durch Hitze zu bewerten, konkrete Schutzmaß-
nahmen zu planen und die Beschäftigten zu informieren bzw. 
einzubinden. Hilfsmaterialien hierfür gibt es im Internet unter 
www.planetary-health-academy.de/betrieblicher-hitzeschutz/ 
und www.svlfg.de/infobox-hitze-sonnenschutz.

Das kostenfreie Angebot der Ernährungsworkshops „Auftanken 
schafft Leistungskraft – So trinken Sie sich fit“ richtet sich an 
Betriebe mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Informati-
onen hierzu stehen unter www.svlfg.de/gesund-verpflegt-im-ar-
beitsalltag.

Ergänzend unterstützt die SVLFG Betriebe der Grünen Bran-
che auch finanziell bei der Anschaffung von Präventionspro-
dukten. Dazu zählen Kühlwesten, geeignete Kopfbedeckungen 
und Wetterschutzzelte für schattige Arbeitsbereichen. Alle Infos 
zum Prämiensystem der SVLFG gibt es unter www.svlfg.de/
praemiensystem.

AUS- UND FORTBILDUNG

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

Sprechstunde der Berufsberatung im Erwerbsleben 
Beruflich am Ball bleiben
Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gibt es in der Agentur für Ar-
beit Freiburg, Lehener Straße 77, eine offene Sprechstunde 
für Erwerbstätige und Wiedereinsteigende, die Antworten auf 
Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft suchen. Die Sprechstunde 
beginnt um 14:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr. Sie findet statt 
im Raum A006 (Bauteil A, Berufsinformationszentrum).
Die Kurzberatungen sind kostenlos. Anmeldung erforderlich 
unter https://eveeno.com/offenesprechstundefr.
Berufliche Veränderungen, egal ob gewollt oder dem Struktur-
wandel geschuldet, erfordern mehr und mehr professionelle 
Begleitung.
Deshalb gibt es die „Berufsberatung im Erwerbsleben“. Mit In-
formationen, Rat und bei Bedarf auch finanzieller Unterstützung 
richtet sie sich in erster 
Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende. Beratung gibt es 
zu den Themen: Beruflich aufsteigen, Qualifikationen erweitern 
oder nachholen, Beruf wechseln oder beruflich wieder einstei-
gen.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS- 
GESELLSCHAFT

Beratung zu beruflicher  
Weiterbildung, Neuorientierung und  
Wiedereinstieg in Emmendingen
Der The Chänce Weiterbildungsscout bietet jeden Monat eine 
kostenlose, individuelle und trägerneutrale Orientierungsbera-
tung in Emmendingen an.
Der nächste Termin ist am Donnerstag, 18.06.2026, 14:30 
– 17:30 Uhr.
Die ca. 1-stündige Beratung umfasst alle Themen rund um die 
berufliche Weiterbildung, Neuorientierung, Karriereplanung und 
Wiedereinstieg. Die Weiterbildungsscouts werden vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württem-
berg finanziert. Sie sind eng mit den „Netzwerken für berufliche 
Fortbildung“ verbunden.
Die Beratungen finden im Landratsamt Emmendingen, Haus 
am Festplatz, statt. 
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Ein Beratungstermin kann telefonisch vereinbart oder online 
über die Seite https://eveeno.com/weiterbildungsscout gebucht 
werden.
Darüber hinaus steht der The Chänce Weiterbildungss-
cout für Beratungen in Freiburg sowie in den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenau (nach 
Terminvereinbarung) gerne zur Verfügung – persönlich, telefo-
nisch, per E-Mail und Video-Chat.

Kontakt:
The Chänce Weiterbildungsscout
Katharina Arning
c/o IHK Südlicher Oberrhein
Schnewlinstraße 11-13, 79098 Freiburg 
Telefon: 0761 3858190
E-Mail: weiterbildungsscout@freiburg.ihk.de

VEREINE AUS DEM 
ELZTAL/ORGANISATIONEN

Sprechstunden des VdK-Lotsen  
im 3. Quartal 2026
An den folgenden Terminen können Anliegen rund 
um die Themen Rente, Pflege, Behinderung mit dem 
VdK-Lotsen Josef Brugger besprochen werden:

• 3. Juli, 15.30 bis 17 Uhr
• 7. August, 15.30 bis 17 Uhr
• 4. September, 15.30 bis 17 Uhr

Die Sprechstunden finden im Bürgerzentrum Ladhof 
und zwar im Raum "Vielfalt" (1. Obergeschoss, badisch: 
"zweiter Stock") statt. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Bei Bedarf sind  zusätzliche Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung (0173-8434350) möglich.

DRK Kreisverband Emmendingen e.V. 
Ausbildungstermine im Juli: Ehrenamtliche  
gesucht für den Aktivierenden Hausbesuch!
Sie möchten Menschen dabei unterstützen, in Bewe-
gung zu bleiben und Einsamkeit vorzubeugen? Beim 
Aktivierenden Hausbesuch des DRK stehen leichte Be-
wegungsübungen, gemeinsame Gespräche und wert-
volle Begegnungen im Mittelpunkt – keine Haushaltstä-
tigkeiten. Der Einsatz erfolgt möglichst wohnortnah der 
Ehrenamtlichen. Die Ausbildung startet im Juli im DRK 
Kreisverband Emmendingen, Freiburger Str. 12, ein. 
Infos und Anmeldung: E-Mail: hausbesuch@
drk-emmendingen.de oder Telefon: 07641 / 4601-43

Förderverein St. Elisabeth e.V. 
Winden im Elztal 
Bekanntmachung der Vereinsauflösung.
In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 02.06.2026 
wurde der Beschluss über die Auflösung des Förderverein St. 
Elisabeth e.V. mit Sitz in Winden im Elztal gefasst. Gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben wird nun die Liquidation des Vereins 
durchgeführt. Das verbleibende Vereinsvermögen wird nach Ab-
lauf einer einjährigen Frist entsprechend § 11 der Vereinssatzung 
übertragen. Etwaige Gläubiger des Vereins werden hiermit gebe-

ten, ihre Ansprüche innerhalb dieser Zeit bei einem der Liquida-
toren anzumelden. Dies sind: Pfarrer Bernhard Thum, Kirchberg 
16, 79297 Winden im Elztal und Bettina Rietschle, Ensenberg 3, 
79297 Winden im Elztal. Wir danken allen Mitgliedern und Förde-
rern für Ihre langjährige Unterstützung und ihr Vertrauen.

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
ORTSVEREIN PRECHTAL E. V.

Vor dem Urlaub nochmal Gutes tun? Dann kommen 
Sie zur Blutspendeaktion des DRK Oberprechtal am

Freitag, den 03. Juli 2026
von 14:30 - 19:30 Uhr 

nach Oberprechtal in die Turn- und Festhalle, 
Schulstrasse.

Den Termin können Sie ab jetzt über das Terminreservie-
rungssystem online oder via Hotline reservieren.
Da momentan viele Blutkonserven fehlen, freuen wir uns 
auf zahlreiche Spender.
Bitte denken Sie auch an Ihren Personalausweis!

Kommen Sie und helfen Sie mit!

DRK OV Oberprechtal

Gipfeltreffen der Blasmusik  
auf dem Hünersedel
100 Jahre Musikverein Freundschaft Freiamt e.V.
Im Rahmen des Jubiläumsjahres „100 Jahre Musikverein 
Freundschaft Freiamt“ laden wir Sie herzlich zum Gipfeltreffen 
der Blasmusik am Sonntag, 21. Juni 2026, auf den Hünersedel 
in Freiamt ein.
Oberhalb des ehemaligen Bergkiosks auf der Wiese, erwartet 
die Besucherinnen und Besucher von 11:00 Uhr – 19:00 Uhr 
ein abwechslungsreicher Tag voller Blasmusik, Geselligkeit und 
Unterhaltung. Für die musikalische Unterhaltung über den Tag 
sorgen die Musikvereine Harmonie und Freundschaft Freiamt, 
der Musikverein Schweighausen, der Musikverein Ottoschwan-
den, die Trachtenkapelle Biederbach sowie der Musikverein aus  
Siegelau.
Auch für unsere kleinen Gäste ist bestens gesorgt:  bei ver-
schiedenen Spielstationen und Kinderschminken kommt garan-
tiert keine Langeweile auf.
Für das leibliche Wohl bieten verschiedene Foodtrucks eine 
vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken.
Genießen Sie einen besonderen Sommertag auf dem Hüner-
sedel und feiern Sie gemeinsam mit uns das 100-jährige Beste-
hen des Musikvereins Freundschaft Freiamt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit musikalischen Grüßen Ihre
Musikvereine Harmonie und Freundschaft Freiamt

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Obacht, bitte lesen!
Auch Kleinigkeiten können Ihren Geldbeutel deutlich auffrischen!  

Suche u. kaufe Möbel, Porzellan, Bleikristall,
Schnitzereien, Bilder, Teppiche, Zinn, Handtaschen, Abendkleider, 

Trachten, Uhren, Tafelsilber, Schmuck und andere Nachlässe.
Pelzmäntel und Pelzjacken ab 500,00 bis 3.000,00 Euro.

Lammfell - Lederjacken.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0781- 47 44 57 21
Familie Pauluna

Einladung zur Neueröffnung von Fußpflege-Praxis
Nach dem Umzug öff ne ich am 13. Juni von 10-16 Uhr 

meine Fußpfl ege-Praxis in der Dorfstraße 7, Biederbach.

Schauen Sie rein und feiern Sie mit mir bei einem Glas Sekt 
sowie Kaff ee und Kuchen.

Auf Ihren Besuch freue ich mich sehr!
Alexandra Bruns

Montagehelfer
für Sonnenschutzanlagen Markisen, 

Lamellen-und Glasdächer

Flexible Arbeitstage möglich

Werner Scheer GmbH  
An der Gumme 1, 79348 Freiamt

Tel. 07645/1200 
E-Mail: info@scheer-raumausstattung.de

Bitte nehmen Sie Kontakt auf.


